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Schleswig-Holstein 

  

1. Immatrikulations- 
 voraussetzungen 
 
 

§ 39 HSG1 Hochschulzugang 
(1) Zu einem Studium mit einem ersten Hochschulabschluss berechtigen 
folgende nachgewiesene schulische Hochschulzugangsberechtigungen: 
1.  die allgemeine Hochschulreife, 
2.  die fachgebundene Hochschulreife, 
3.  die allgemeine Fachhochschulreife, 
4.  die fachgebundene Fachhochschulreife. 
Der Nachweis nach Satz 1 Nummer 1 berechtigt zum Studium an allen 
Hochschulen, der Nachweis nach Satz 1 Nummer 2 zum Studium an allen 
Hochschulen in der entsprechenden oder fachlich verwandten Fachrichtung, der 
Nachweis nach Satz 1 Nummer 3 zu einem Studium an einer Fachhochschule, 
der Nachweis nach Satz 1 Nummer 4 zu einem Studium an einer 
Fachhochschule in der entsprechenden oder fachlich verwandten Fachrichtung. 
Das für Bildung zuständige Ministerium regelt durch Verordnung, wodurch die 
Hochschulzugangsberechtigungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 
nachgewiesen werden. Schulische Hochschulzugangsberechtigungen anderer 
Länder werden anerkannt. 
(2) Neben schulischen Hochschulzugangsberechtigungen bestehen berufliche 
Hochschulzugangsberechtigungen. Inhaberinnen und Inhaber folgender 
Abschlüsse der beruflichen Aufstiegsfortbildung besitzen, sofern die zu den 
Fortbildungsabschlüssen führenden Lehrgänge jeweils mindestens 400 
Unterrichtsstunden umfassen, eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, 
die zum Studium an allen Hochschulen berechtigt: 
1.  Meisterinnen und Meister im Handwerk auf der Grundlage einer 

Verordnung nach §§ 45, 51a, 122 Handwerksordnung (HwO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074, 
ber. 2006 S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1654), 

2.  Inhaberinnen und Inhaber von Fortbildungsabschlüssen, für die 
Prüfungsregelungen auf der Grundlage einer Verordnung nach § 53 bis § 
53e oder einer Regelung nach § 54 Berufsbildungsgesetz (BBiG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 28. März 2021 (BGBl. I S. 591), oder 
auf der Grundlage einer Verordnung nach §§ 42, 42a HwO oder 
gleichwertiger bundes- und landesrechtlicher Regelungen bestehen, 

3.  Inhaberinnen und Inhaber vergleichbarer Qualifikationen im Sinne des 
Seemannsgesetzes vom 26. Juli 1957 (BGBl. I S. 713), zuletzt geändert 
durch Artikel 324 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), 
insbesondere staatlicher Befähigungszeugnisse für den nautischen oder 
technischen Schiffsdienst, 

4.  Inhaberinnen und Inhaber von Fortbildungsabschlüssen von Fachschulen 
entsprechend der "Rahmenvereinbarung über Fachschulen" (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz 1) vom 7. November 2002 in der Fassung vom 10. 
September 2020) in der jeweils geltenden Fassung, 

5.  Inhaberinnen und Inhaber von Abschlüssen vergleichbarer 
landesrechtlicher Fortbildungsregelungen für Berufe im Gesundheitswesen 
sowie im Bereich der sozialpflegerischen und sozialpädagogischen Berufe. 

Beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber, die nicht unter die in Satz 2 
genannten Fallgruppen fallen, besitzen eine fachgebundene 
Hochschulzugangsberechtigung, wenn sie eine durch Bundesrecht oder durch 
Landesrecht geregelte, mindestens zweijährige Berufsausbildung in einem mit 
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dem angestrebten Studiengang fachlich verwandten Bereich abgeschlossen 
haben, über mindestens dreijährige mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit ausgeübte Berufspraxis in einem mit dem Studiengang fachlich 
verwandten Bereich verfügen und eine Hochschuleignungsprüfung bestanden 
haben. Diese fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung berechtigt zum 
Studium an allen Hochschulen in der entsprechenden oder fachlich verwandten 
Fachrichtung. Über die fachliche Verwandtschaft mit dem angestrebten 
Studiengang entscheidet die Hochschule auf der Grundlage der in dem 
Abschlusszeugnis ausgewiesenen Anforderungen. Bei Bewerbungen um 
Studienplätze in Fächern, die in das zentrale Verfahren der gemeinsamen 
Einrichtung für Hochschulzulassung einbezogen sind, hat die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber vor der Bewerbung bei der 
Einrichtung eine Bescheinigung der Hochschule, an der das Studium 
beabsichtigt ist, über die fachliche Verwandtschaft einzuholen und der 
Bewerbung beizufügen. Einzelheiten über die beruflichen 
Hochschulzugangsberechtigungen, insbesondere über die 
Hochschuleignungsprüfung, regelt das Ministerium durch Verordnung. 
(3) Sofern andere Länder weitergehende Regelungen für den Hochschulzugang 
beruflich qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber treffen und insbesondere 
den Katalog der Fortbildungsabschlüsse gemäß Absatz 2 Satz 2 entsprechend 
den jeweiligen Landesregelungen erweitern, werden diese 
Hochschulzugangsberechtigungen nach einem Jahr nachweislich erfolgreich 
absolvierten Studiums zum Zwecke des Weiterstudiums in dem entsprechenden 
oder in einem fachlich verwandten Studiengang anerkannt. 
(4) Die Hochschulen können Studienbewerberinnen oder Studienbewerber ohne 
Hochschulzugangsberechtigung, die eine Berufsausbildung mit mindestens 
befriedigenden Leistungen abgeschlossen haben und eine dreijährige 
Berufstätigkeit oder entsprechende Ersatzzeiten nachweisen, für die Dauer von 
zwei Semestern, insgesamt längstens für vier Semester, für einen Studiengang 
einschreiben (Probestudium). Danach entscheidet die Hochschule über die 
endgültige Einschreibung unter Berücksichtigung der Leistungen. Das Nähere 
regelt die Einschreibordnung (§ 40 Absatz 5) der Hochschule. 
(5) Eine der allgemeinen Hochschulreife entsprechende Qualifikation hat, wer 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes ein Hochschulstudium oder ein Studium 
an einer Berufsakademie, das einem Fachhochschulstudium gleichgestellt ist, 
abgeschlossen hat, ohne die allgemeine Hochschulreife zu besitzen. Eine der 
fachgebundenen Hochschulreife entsprechende Qualifikation hat auch, wer in 
einem Bachelor-Studiengang an einer Fachhochschule oder einer 
Berufsakademie Leistungspunkte in einem drei Semester entsprechenden 
Umfang erworben hat. Bei Vorliegen einer nach Satz 2 erworbenen 
fachgebundenen Hochschulreife entscheidet die Hochschule über die fachliche 
Verwandtschaft des angestrebten Studienganges. 
(6) Soweit für die Fächer Kunst, Architektur, Musik, Darstellendes Spiel und 
Sport zusätzlich zu den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen eine besondere 
Eignung oder besondere Kenntnisse oder Fähigkeiten erforderlich sind, kann 
die Hochschule durch Satzung des Fachbereichs, die von dem Präsidium zu 
genehmigen ist, eine Eignungsprüfung oder besondere 
Zugangsvoraussetzungen vorsehen und die Zulassung zu der Eignungsprüfung 
und die Durchführung regeln. Die Musikhochschule Lübeck und die Muthesius 
Kunsthochschule können für künstlerische Studiengänge, die nicht das Lehramt 
betreffen, bei außerordentlicher Befähigung der Bewerberin oder des Bewerbers 
in Ausnahmefällen vom Nachweis der allgemeinen 
Hochschulzugangsberechtigung abweichen. Die Befähigung ist vom 
Eignungsprüfungsausschuss festzustellen. 
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(7) Der Senat kann durch Satzung regeln, dass über die Voraussetzungen der 
Absätze 1 bis 5 hinaus der Nachweis einer praktischen Tätigkeit oder 
Fremdsprachenkenntnisse erforderlich sind. Die Satzung kann bestimmen, dass 
diese Voraussetzungen während des Studiums nachgeholt werden können. 
  
§ 40 HSG Immatrikulationshindernisse, Rückmeldung und Beurlaubung 
(1) Die Einschreibung zum Studium ist zu versagen, 
1.  wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber für einen 

zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen ist, 
2.  wenn und solange die Studienbewerberin oder der Studienbewerber durch 

unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Bescheid vom Studium an allen 
Hochschulen eines Landes im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
ausgeschlossen ist, 

3.  wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber eine nach einer 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung an einer Hochschule in 
Deutschland in einem Studiengang endgültig nicht bestanden hat, für den 
jeweiligen Studiengang der jeweiligen Hochschulart, 

4.  wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber die Erfüllung der 
Beitragspflicht zum Studentenwerk und zur Studierendenschaft nicht 
nachgewiesen hat oder 

5.  die Studienbewerberin oder der Studienbewerber die Voraussetzungen des 
§ 254 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch nicht erfüllt. 

(2) Die Einschreibung zum Studium kann versagt werden, wenn die 
Studienbewerberin oder der Studienbewerber 
1.  die für den Zulassungsantrag vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht 

einhält, 
2.  keine ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache nachweist, 
3.  wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von 

mehr als einem Jahr rechtskräftig verurteilt ist, die Strafe noch nicht getilgt 
und nach Art der Straftat eine Gefährdung oder Störung des 
Studienbetriebs zu erwarten ist, 

4.  die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
5.  an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit anderer Studierender 

gefährdet oder den ordnungsgemäßen Studienbetrieb ernstlich 
beeinträchtigen würde; in diesen Fällen kann die Vorlage eines 
amtsärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 

(3) Studierende, die nach Ablauf eines Semesters das Studium fortsetzen 
wollen, melden sich bei der Hochschule zurück. 
(4) Auf Antrag können Studierende vom Studium beurlaubt werden, wenn ein 
wichtiger Grund nachgewiesen wird. Zum Zwecke von 
Unternehmensgründungen können Studierende für ein Semester beurlaubt 
werden. 
(5) Näheres zur Immatrikulation, Rückmeldung und Beurlaubung, insbesondere 
das Verfahren sowie die Gründe, die eine Beurlaubung rechtfertigen, regelt der 
Senat in der Einschreibordnung, die der Genehmigung des Präsidiums bedarf. 
(6) Während der Beurlaubung können Studienleistungen nicht erbracht und 
Prüfungen an der Hochschule, an der die Beurlaubung ausgesprochen wurde, 
nicht abgelegt werden; eine Wiederholung nicht bestandener Prüfungen ist 
möglich. Abweichend von Satz 1, erster Halbsatz kann in Zeiten der 
Inanspruchnahme von Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes vom 23. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1228), geändert durch Artikel 57 Absatz 8 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), und von Elternzeit im Sinne von § 15 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
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Gesetzes vom 15. Februar 2021 (BGBl. I S. 239), eine Prüfung auch erstmals 
abgelegt werden. Gleiches gilt für Studierende gemäß § 3 Absatz 5 Satz 4 
Nummer 1, sofern die Beurlaubung auf ihrer Behinderung oder Erkrankung 
beruht. 
 
§ 44 HSG Gaststudierende 
Außer den Studierenden kann die Hochschule Gaststudierende aufnehmen. Die 
Hochschule regelt in der Einschreibordnung die Rechtsstellung und die 
Voraussetzungen für eine Aufnahme als Gaststudierende oder Gaststudierender 
sowie die Voraussetzungen, unter denen Gaststudierende zum Besuch von 
Lehrveranstaltungen, zur Teilnahme an Modulen sowie zur Ablegung von 
Prüfungen berechtigt sind. 
 
Artikel 5 HochschulzulassungsStV2 Aufgaben im Zentralen 
Vergabeverfahren 
(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung die Aufgabe 
1.  Studienplätze für das erste Fachsemester an Hochschulen in 

Auswahlverfahren in den Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 
1, 2 und 4 sowie Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und, soweit die 
Stiftung zuständig ist, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu vergeben, 

2.  die Hochschulen bei der Durchführung der Auswahlverfahren nach Artikel 
10 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 und, soweit die Hochschulen 
zuständig sind, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 zu unterstützen, 

3.  für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulassungszahlen zu 
sorgen. 

(2) Die Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche sowie für ausländische 
Staatsangehörige und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 
Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige und 
Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 
Verpflichtungen zur Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen auf Grund 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind zu berücksichtigen. 
 
Artikel 9 HochschulzulassungsStV Vorabquoten 
(1) In einem Auswahlverfahren sind bis zu 20 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze vorzubehalten für: 
1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 

Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund entsprechender 

Vorschriften verpflichtet haben, ihren Beruf in Bereichen besonderen 
öffentlichen Bedarfs auszuüben 

3.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

4.  Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang abgeschlossen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium). 

Ferner kann nach Maßgabe des Landesrechts im Rahmen der Kapazität nach 
Satz 1 eine Quote für in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine 
sonstige Studienberechtigung verfügen, vorgesehen werden; wird die Quote 
nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfahren nach Artikel 10. 
(2) Die Quoten nach Absatz 1 werden für die Studienplätze je Studienort 
gebildet; je gebildeter Quote ist mindestens ein Studienplatz zur Verfügung zu 
stellen. Daneben kann bestimmt werden, dass der Anteil der Studienplätze für 
die Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und Satz 2 an der 
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Gesamtzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der 
Anteil der jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. Nicht in 
Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 werden 
nach Artikel 10 Absatz 1 vergeben. 
(3) Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem soziale 
und familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des Bewerbers die 
sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. 
(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach 
den Prüfungsergebnissen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für 
ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 
(5) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 2 werden nach Maßgabe 
des Landesrechts nach dem Grad der Eignung für den gewählten Studiengang 
und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten ausgewählt. 
(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 4 und Satz 2 
unterfällt, kann nicht im Verfahren nach Artikel 10 zugelassen werden; Absatz 1 
Satz 2 Halbsatz 2 bleibt unberührt. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sowie Satz 
2 Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach 
Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 angehört; im Falle des Absatzes 1 Satz 2 können 
durch Rechtsverordnung nach Artikel 12 weitere Kriterien vorgesehen werden. 
Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
 
Artikel 10 HochschulzulassungsStV Hauptquoten 
(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 
8 Absatz 3 Satz 2 und Artikel 9 verbleibenden Studienplätze an jeder 
Hochschule nach folgenden Grundsätzen vergeben: 
1.  zu 30 Prozent durch die Stiftung nach dem Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung, 
2.  zu 10 Prozent durch die Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 2, 
3.  im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines 

Auswahlverfahrens nach Absatz 3. 
Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Abiturdurchschnittsnoten innerhalb 
eines Landes und im Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich der 
jeweiligen Anforderungen und Bewertungen annähernd vergleichbar sind. 
Solange deren annähernde Vergleichbarkeit im Verhältnis der Länder 
untereinander nicht gewährleistet ist, erfolgt ein entsprechender Ausgleich bei 
der Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber auf Basis von 
Prozentrangverfahren und unter Bildung von Landesquoten. Die Quote eines 
Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Bewerberinnen und Bewerber für die nach Artikel 7 einbezogenen Studiengänge 
(Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der 
Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Länder 
Berlin, Bremen und Hamburg werden die sich danach ergebenden Quoten um 
dreißig Prozent erhöht. Bei der Berechnung des Bewerberanteils werden nur 
Personen berücksichtigt, die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist. 
(2) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des Landesrechts insbesondere 
1.  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
2.  nach dem Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, 

die von der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern 
durchgeführt werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte 
Studium und den angestrebten Beruf zu erhalten, 
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3.  nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 
in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

4.  nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen 
Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

Das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung und deren Einzelnoten 
werden nicht berücksichtigt. Durch Landesrecht kann der Kriterienkatalog nach 
Satz 1 eingeschränkt werden. 
(3) In der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vergibt die jeweilige 
Hochschule die Studienplätze nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
insbesondere 
1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsberechtigung: 

a.  Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte 
Studium (Note und Punkte), 

b.  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über 
die fachspezifische Eignung Auskunft geben; 

2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzugangsberechtigung: 
a.  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
b.  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von 

der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium 
und den angestrebten Beruf zu erhalten, 

c.  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

d.  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische 
Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 1 Nummer 1 mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Kriterium einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist 
zusätzlich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium zu 
berücksichtigen. Mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium ist erheblich 
zu gewichten. In die Auswahlentscheidung fließt mindestens ein 
fachspezifischer Studieneignungstest nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ein. 
(4) Das jeweilige Landesrecht kann in den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 
Nummern 2 und 3 Unterquoten zulassen oder festsetzen. Im Umfang von bis zu 
15 Prozent der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann das Landesrecht 
abweichend von Absatz 3 Sätze 2 bis 4 zulassen oder festsetzen, dass in einer 
Unterquote nach Satz 1 ein Kriterium oder mehrere Kriterien ausschließlich 
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder ausschließlich nach Absatz 3 Satz 1 
Nummer 2 verwendet werden. 
(5) Die Kriterien nach den Absätzen 2 und 3 sind jeweils in standardisierter, 
strukturierter und qualitätsgesicherter Weise transparent anzuwenden. Sie 
müssen in ihrer Gesamtheit eine hinreichende Vorhersagekraft für den 
Studienerfolg und die sich typischerweise anschließenden Berufstätigkeiten 
gewährleisten. Wird ein Kriterium als einziges Kriterium verwendet, muss es 
eine hinreichende Vorhersagekraft für den Studienerfolg und die sich 
typischerweise anschließenden beruflichen Tätigkeiten haben. 
(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
den Absätzen 2 und 3 kann nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts 
begrenzt werden; eine Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz darf nur 
für einen hinreichend beschränkten Anteil der nach den Absätzen 2 und 3 zu 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

8 

 

vergebenden Studienplätze und nur zur Durchführung aufwändiger 
individualisierter Auswahlverfahren erfolgen. 
(7) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 
angehört. Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. In den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 2 und 3 erfolgt eine Regelung durch 
das jeweilige Landesrecht. 
(8) Bei der Entscheidung über die Studienplatzvergabe ist zunächst die Quote 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, dann die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 und danach die Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 abzuarbeiten. Durch 
Rechtsverordnung nach Artikel 12 kann für die Quoten nach Absatz 1 Nummern 
2 und 3 eine abweichende Reihenfolge festgelegt werden. Bewerberinnen und 
Bewerber, die in einer der Quoten ein Zulassungsangebot angenommen haben 
oder eine Zulassung erhalten haben, werden von der Teilnahme an weiteren 
Verfahren in den übrigen Quoten ausgeschlossen. 
(9) Nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 
werden anteilig in den übrigen Quoten des Absatzes 1 vergeben. 
 
§ 4 HZG3 Auswahlverfahren 
(1) In Studiengängen, in denen eine Zulassungszahl nach § 3 festgesetzt ist, 
werden die Bewerberinnen und Bewerber in einem Auswahlverfahren nach den 
§§ 5 und 6 sowie nach Absatz 5 ausgewählt. Für Studiengänge, die eine 
künstlerische oder sportliche Eignung erfordern, kann das Ministerium 
abweichend von Satz 1 vorsehen, dass die Hochschule bei der Auswahl der 
Bewerberinnen und Bewerber neben den oder anstelle der Leistungen, die sich 
aus dem Nachweis der für dieses Studium erforderlichen 
Hochschulzugangsberechtigung ergeben, die künstlerische oder die sportliche 
Eignung berücksichtigt. In Studiengängen, in denen die Berechtigung zum 
Studium ausschließlich durch eine besondere künstlerische Befähigung 
nachgewiesen wird, gilt § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 für die Einstufung nach § 
5 Absatz 1 Nummer 3 nicht. Der Grad der studiengangspezifischen Eignung 
wird in den Fällen der Sätze 2 und 3 durch eine Eignungsprüfung nach § 39 
Absatz 6 des Hochschulgesetzes festgestellt. 
(2) Den Bewerberinnen und Bewerbern dürfen keine Nachteile entstehen 
1.  aus der Erfüllung von Dienstpflichten nach Artikel 12a des Grundgesetzes 

und der Übernahme solcher Dienstpflichten und entsprechender 
Dienstleistungen auf Zeit bis zur Dauer von drei Jahren, 

2.  aus der Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes als besonderes 
staatsbürgerliches Engagement nach dem Soldatengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Mai 2005 (BGBl. I S. 1482), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I. S. 2387), 

3.  aus der Ableistung eines Bundesfreiwilligendienstes nach dem 
Bundesfreiwilligendienstgesetz vom 28. April 2011 (BGBl. I S. 687), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722), 

4.  aus dem Entwicklungsdienst nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz vom 18. 
Juni 1969 (BGBl. I S. 549), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Mai 
2017 (BGBl. I S. 1228), 

5.  aus der Ableistung eines Jugendfreiwilligendienstes im Sinne des 
Jugendfreiwilligendienstgesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), 
geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854), in der 
jeweils geltenden Fassung oder im Rahmen eines von der Bundesregierung 
geförderten Modellprojektes, 
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6.  aus der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder einer 
pflegebedürftigen Person aus dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur 
Dauer von drei Jahren. 

(3) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird in ein 
Auswahlverfahren nur einbezogen, wenn für das beabsichtigte Studium unter 
Berücksichtigung der persönlichen Situation schwerwiegende wissenschaftliche 
oder berufliche Gründe sprechen. 
(4) Wer nach Absatz 1 oder Absatz 7 von einer Hochschule ausgewählt worden 
ist, wird von der Hochschule zugelassen. Wer nicht ausgewählt worden ist, 
erhält von der Hochschule einen Ablehnungsbescheid. Ein 
Widerspruchsverfahren findet nicht statt. 
(5) Soweit an einer Hochschule für den ersten Teil eines Studiengangs eine 
höhere Ausbildungskapazität als für spätere Teile dieses Studiengangs besteht, 
wird die Zulassung auf den ersten Teil des Studiengangs beschränkt. Diese 
Studienplätze können auch durch das Los vergeben werden. 
(6) Wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber gegenüber einer Hochschule 
falsche Angaben über die für die Auswahl von Bewerberinnen oder Bewerbern 
maßgeblichen Daten macht und diese Falschangabe ursächlich für die Vergabe 
eines Studienplatzes an sie oder ihn war, ist ihr oder ihm die Einschreibung zum 
Studium zu versagen. Wenn die Immatrikulation bereits erfolgt ist, ist sie oder er 
zu exmatrikulieren. 
(7) Ist für Masterstudiengänge und andere weiterführende Studiengänge eine 
Zulassungszahl nach § 3 festgesetzt, werden die Bewerberinnen und Bewerber 
in einem Auswahlverfahren nach den Sätzen 2 bis 9 ausgewählt; die Absätze 1 
bis 3 finden keine Anwendung. Die Bewerberinnen und Bewerber für diese 
Studiengänge werden nach Bildung einer Vorabquote entsprechend § 5 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 im Rahmen eines Hochschulauswahlverfahrens und 
nach Wartezeit ausgewählt. Im Hochschulauswahlverfahren ist das Ergebnis 
einer vorangegangenen Bachelorabschlussprüfung maßgeblich zu 
berücksichtigen. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Soweit für 
weiterbildende Studiengänge ein vorangegangenes Studium nicht 
vorausgesetzt wird, ist die Auswahl unter Berücksichtigung einer einschlägigen 
beruflichen oder vergleichbaren Tätigkeit zu treffen. Die Auswahl der 
Bewerberinnen und Bewerber nach Wartezeit hat nach der Zahl der Halbjahre 
zu erfolgen, die seit dem Tag der Erbringung der letzten Prüfungsleistung in 
dem für den Studiengang qualifizierenden vorangegangenen Abschluss 
verstrichen sind. § 5 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und 3 gelten entsprechend. Das Nähere regelt der Senat der Hochschule durch 
Satzung, die der Genehmigung des Ministeriums bedarf, unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten des Studiengangs. Für Studiengänge, die eine Hochschule 
gemeinsam mit einer ausländischen Hochschule durchführt, kann die Zulassung 
abweichend von den Absätzen 1 bis 3 vom Senat der Hochschule durch 
Satzung geregelt werden. Satz 7 gilt in diesem Fall entsprechend. 
 
§ 5 HZG Vorabquoten 
(1) In einem Auswahlverfahren sind bis zu 20 Prozent der zur Verfügung 
stehenden Studienplätze vorzubehalten für: 
1.  Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 

Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde, 
2.  Bewerberinnen und Bewerber, die einem auf Bundesebene gebildeten 

Olympiakader, Ergänzungskader, Nachwuchskader 1 oder 
Nachwuchskader 2 eines Bundesfachverbandes des Deutschen 
Olympischen Sportbundes angehören (Spitzensportlerinnen und -sportler), 
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3.  ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, 

4.  Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen 
Studiengang abgeschlossen haben (Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Zweitstudium), soweit es sich nicht um einen konsekutiven Studiengang 
handelt, 

5.  Bewerberinnen und Bewerber mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung, die über keine sonstige Studienberechtigung verfügen, 
gemäß § 39 Absatz 2 und 3 des Hochschulgesetzes und 

6.  Bewerberinnen und Bewerber für ein Probestudium gemäß § 39 Absatz 4 
Satz 1 des Hochschulgesetzes, wenn die jeweilige Hochschule nach § 39 
Absatz 4 Satz 3 des Hochschulgesetzes ein Probestudium zugelassen hat. 

In Studiengängen, die besonders auf ausländische Studierende ausgerichtet 
sind, findet die Obergrenze nach Satz 1 Nummer 3 keine Anwendung. 
(2) Das Ministerium kann bestimmen, dass der Anteil der Studienplätze für die 
Bewerbergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 6 an der Gesamtzahl der 
Studienplätze je Bewerbergruppe nicht größer sein darf als der Anteil der 
jeweiligen Bewerbergruppe an der Bewerbergesamtzahl. Werden Studienplätze 
aus der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 auch nach Durchführung von 
Nachrückverfahren nicht in Anspruch genommen, werden die verbliebenen 
Studienplätze nach § 6 Absatz 1 Nummer 3 vergeben. Nach Durchführung von 
Nachrückverfahren nicht in Anspruch genommene Studienplätze aus den 
Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 6 werden nach § 6 Absatz 1 
Nummer 2 vergeben. Wer unter die Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, 4 
und 6 fällt, kann nicht im Verfahren nach § 6 zugelassen werden. 
(3) Eine außergewöhnliche Härte nach Absatz 1 Nummer 1 liegt vor, wenn 
besondere, vor allem soziale und familiäre Gründe in der Person der 
Bewerberin oder des Bewerbers die sofortige Aufnahme des Studiums 
zwingend erfordern. Wer geltend macht, aus nicht selbst zu vertretenden 
Umständen daran gehindert gewesen zu sein, einen für die Berücksichtigung 
bei der Auswahl nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 und 2 besseren Wert zu 
erreichen, wird mit dem nachgewiesenen Wert an der Vergabe der 
Studienplätze in diesen Quoten beteiligt. 
(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach 
der Zugehörigkeit zu dem Kader einer Schwerpunktsportart des 
Landessportverbandes Schleswig-Holstein oder des Olympiastützpunktes 
Hamburg/Schleswig-Holstein ausgewählt. Verbleibende Studienplätze werden 
an andere Spitzensportlerinnen und -sportler vergeben. Übersteigt die Zahl der 
hierbei jeweils zu berücksichtigenden Spitzensportlerinnen und -sportler die 
Zahl der zu vergebenden Studienplätze, werden sie nach dem Ergebnis eines 
Auswahlverfahrens entsprechend § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 
ausgewählt. 
(5) Ausländische Staatsangehörige und Staatenlose werden, soweit sie nicht 
Deutschen gleichgestellt sind, in erster Linie nach dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung ausgewählt. Besondere Umstände, die für ein 
Studium an einer deutschen Hochschule sprechen, können berücksichtigt 
werden. Als ein solcher Umstand ist insbesondere anzusehen, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber 
1.  von einer deutschen Einrichtung zur Förderung begabter Studierender für 

ein Studium ein Stipendium erhält, 
2.  ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Einrichtung besucht hat, 
3.  ihren oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und in der 

Bundesrepublik Deutschland Asyl, Flüchtlings- oder subsidiären Status 
genießt, 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

11 

 

4.  aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, in dem es keine 
Ausbildungsstätten für den betreffenden Studiengang gibt, 

5.  einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland angehört. 
Es können Unterquoten nach Ländern und Ländergruppen gebildet werden, 
innerhalb derer die Auswahl nach den Kriterien nach Satz 1 bis 3 erfolgt. 
Verpflichtungen aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind vorrangig zu 
berücksichtigen. Die Hochschulen können Einzelheiten durch Satzung regeln. 
(6) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach 
den Prüfungsergebnissen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für 
ein weiteres Studium maßgeblichen Gründen ausgewählt. 
(7) Für die Auswahl von Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 ist deren Eignung und Befähigung maßgeblich. 
(8) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 werden nach 
Wartezeit ausgewählt. § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Teilsatz 3 gilt 
entsprechend. Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des 
Zulassungsantrages eine außergewöhnliche Härte gemäß Absatz 3 bedeuten 
würde, sind vorrangig auszuwählen. Der Senat der Hochschule kann durch 
Satzung bestimmen, dass auch Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3, die die Voraussetzungen des § 39 Absatz 4 Satz 1 des 
Hochschulgesetzes erfüllen, in der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
ausgewählt werden können. 
 
§ 6 HZG Hauptquoten, Auswahlentscheidung, Verordnungsermächtigung 
(1) Im Auswahlverfahren werden die nach Abzug der Studienplätze nach § 5 
Absatz 1 verbleibenden Studienplätze nach folgenden Grundsätzen vergeben: 
1.  bis zu 20 Prozent der Studienplätze nach dem Ergebnis der 

Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte Studium (Bestenquote); 
2.  bis zu 20 Prozent der Studienplätze nach der Zeitdauer seit dem Erwerb 

der Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang 
(Wartezeitquote); Zeiten eines Studiums an einer deutschen Hochschule 
werden auf die Wartezeit nicht angerechnet; eine über sieben Halbjahre 
hinausgehende Dauer der Wartezeit bleibt unberücksichtigt; 

3.  im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines 
Auswahlverfahrens, welches die Eignung der Bewerberin oder des 
Bewerbers für den gewählten Studiengang und die sich typischerweise 
anschließende Berufstätigkeit berücksichtigt (Hochschulauswahlquote); die 
jeweilige Hochschule vergibt die Studienplätze in diesem Verfahren nach 
folgenden Auswahlkriterien: 
a)  nach dem Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das 

gewählte Studium, 
b)  nach gewichteten Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung für 

das gewählte Studium, die über die fachspezifische Eignung Auskunft 
geben, 

c)  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
d)  nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder 

Berufstätigkeit in einem anerkannten Ausbildungsberuf, besonderen 
Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen Leistungen 
oder außerschulischen Qualifikationen, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft geben, 

e)  nach dem Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher 
Verfahren, die von der Hochschule mit den Bewerberinnen und 
Bewerbern durchgeführt werden (Auswahlgespräch), um Aufschluss 
über deren Eignung für das gewählte Studium und den angestrebten 
Beruf zu erhalten, oder 
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f)  aufgrund einer Verbindung von Kriterien nach den Buchstaben a bis e. 
Bei der Auswahlentscheidung der Hochschule ist das Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung einzubeziehen. Ab dem Wintersemester 
2021/2022 ist ein zusätzliches schulnotenunabhängiges Kriterium mit 
erheblichem Gewicht hinzuzuziehen, wenn in den drei dem aktuellen 
Vergabeverfahren vorangegangenen Vergabeverfahren sich die Ergebnisse der 
Hochschulzugangsberechtigungen der bei der Auswahl zum Zuge gekommenen 
Bewerberinnen und Bewerber auf hohem Niveau in einem solchen Ausmaß 
angenähert haben, dass eine Auswahl ausschließlich nach dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung keine selektive Wirkung entfaltet. Das 
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Näheres zur selektiven 
Wirkung der Abiturnoten, zum Erfordernis eines zusätzlichen 
schulnotenunabhängigen Kriteriums und zum Auswahlverfahren der 
Hochschulen zu regeln. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
Auswahlverfahren nach Nummer 3 Buchstabe e kann begrenzt werden. In 
diesem Fall entscheidet die Hochschule über die Teilnahme nach einem der in 
Nummer 3 Buchstabe a bis d genannten Kriterien oder nach einer Verbindung 
dieser Kriterien, wobei das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung in die 
Vorauswahl einzubeziehen ist. Absatz 5 gilt entsprechend. Bewerberinnen und 
Bewerber, die nach Nummer 1 oder 2 ausgewählt wurden, nehmen am 
Auswahlverfahren nach Nummer 3 nicht teil. 
(2) Der Senat der Hochschule regelt die Einzelheiten des Auswahlverfahrens 
nach Absatz 1 Nummer 3 (Hochschulauswahlverfahren), insbesondere die 
Festlegung der Auswahlkriterien und der Gewichtung durch Satzung. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 kann bei Ranggleichheit eine 
Verbindung der Kriterien nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 vorgesehen werden. 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Teilsatz 3 gilt entsprechend. Die Muthesius 
Kunsthochschule und die Musikhochschule Lübeck können in der Satzung nach 
Absatz 2 vorsehen, dass die nach Absatz 1 zu vergebenden Studienplätze 
abweichend von Absatz 1 Nummer 1 und 3 nach dem Ergebnis einer 
Eignungsprüfung vergeben werden. Bei Auswahlentscheidungen für 
Studiengänge an Fachhochschulen soll die Fachhochschulreife der Allgemeinen 
Hochschulreife bei der Bestimmung der Eignung gleichgestellt werden. 
(4) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 nach Anwendung der 
Absätze 1 und 3 Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem 
Personenkreis nach § 4 Absatz 2 angehört. Besteht danach noch 
Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
(5) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 Ranggleichheit, wird 
vorrangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach § 4 Absatz 2 angehört. 
Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
(6) Werden Studienplätze aus den Quoten nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 auch 
nach Durchführung von Nachrückverfahren nicht in Anspruch genommen, 
werden die verbliebenen Studienplätze nach Absatz 1 Nummer 3 vergeben. 
 
§ 8 HZG Auswahl für höhere Fachsemester 
(1) Ist in einem Studiengang eine Zulassungszahl für höhere Fachsemester 
festgesetzt, werden die verfügbaren Studienplätze von der Hochschule an die 
Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die für diesen Studiengang die 
Voraussetzungen für die Aufnahme in das betreffende höhere Fachsemester 
erfüllen. § 4 Absatz 3, 4 und 6 gilt entsprechend. 
(2) Ist eine Auswahl unter den Bewerberinnen und Bewerbern erforderlich, 
werden die Studienplätze in folgender Rangfolge vergeben: 
1.  An Bewerberinnen und Bewerber, die für diesen Studiengang an der 

Hochschule endgültig eingeschrieben waren und das Studium an der 
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Hochschule wegen Hochschulwechsels oder aus wichtigen persönlichen 
Gründen unterbrochen haben; 

2.  an Bewerberinnen und Bewerber, die für diesen Studiengang an einer 
Hochschule in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union endgültig 
eingeschrieben sind oder waren und für die die Ablehnung des 
Zulassungsantrages eine soziale Härte bedeuten würde; 

3.  an sonstige Bewerberinnen und Bewerber, die für diesen Studiengang an 
einer Hochschule in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union endgültig 
eingeschrieben sind oder waren; 

4.  an sonstige Bewerberinnen und Bewerber; soweit sie bereits ein Studium in 
einem anderen Studiengang abgeschlossen haben, werden sie hierbei nur 
berücksichtigt, wenn für sie das Zweitstudium für eine angestrebte 
berufliche Entwicklung oder aus wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Gründen zwingend erforderlich ist; 

5.  an die sonstigen, nach Nummer 4 nicht berücksichtigten Bewerberinnen 
und Bewerber. 

(3) Ist innerhalb einer der in Absatz 2 genannten Bewerbergruppen eine 
Auswahl erforderlich, wird die Rangfolge wie folgt bestimmt: 
1.  in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 und Nummer 2 durch das Los; 
2.  in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 unter Berücksichtigung der 

während des Studiums erworbenen Leistungsnachweise und nach dem 
Grad der Qualifikation für das gewählte Studium; 

3.  in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 4 und 5 nach dem Grad der 
Qualifikation für das gewählte Studium. 

(4) In den Studiengängen, die eine künstlerische oder sportliche Eignung 
erfordern oder in denen die Berechtigung zum Studium ausschließlich durch 
eine besondere künstlerische Befähigung nachgewiesen wird, werden die 
Bewerberinnen und Bewerber nach den Grundsätzen des § 4 Absatz 1 Satz 2 
bis 4 ausgewählt. 
(5) Bietet eine staatliche Hochschule des Landes einen Studiengang nicht bis 
zum Abschluss an, werden alle Bewerberinnen und Bewerber, deren 
Weiterstudium bei der Einschreibung gewährleistet worden war, in einer 
anderen Hochschule des Landes für den weiteren Teil des Studiums 
zugelassen. 
 
§ 12 HZG Auswahl ausländischer Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber und Auswahlverfahren der Hochschule 
(1) Auf die Auswahl ausländischer Staatsangehöriger und Staatenloser nach 
Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Staatsvertrages findet § 5 Absatz 5 
entsprechende Anwendung. 
(2) In der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Staatsvertrages 
vergibt die jeweilige Hochschule die Studienplätze 
1.  nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
2.  nach der Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit 

in einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

3.  nach besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, außerschulischen 
Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

Die Hochschule entscheidet nach einem dieser Maßstäbe oder einer 
Verbindung aus diesen, wobei das Ergebnis eines fachspezifischen 
Studieneignungstests nach Satz 1 Nummer 1 mindestens einzubeziehen ist. 
(3) In der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Staatsvertrages 
vergibt die jeweilige Hochschule die Studienplätze 
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1.  nach folgenden Kriterien der Hochschulzugangsberechtigung: 
a)  Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung für das gewählte 

Studium (Note und Punkte), 
b)  gewichtete Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung, die über 

die fachspezifische Eignung Auskunft geben; 
2.  nach folgenden Kriterien außerhalb der Hochschulzugangsberechtigung: 

a)  Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests, 
b)  Ergebnis eines Gesprächs oder anderer mündlicher Verfahren, die von 

der Hochschule mit den Bewerberinnen und Bewerbern durchgeführt 
werden, um Aufschluss über deren Eignung für das gewählte Studium 
und den angestrebten zu Beruf zu erhalten, 

c)  Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder Berufstätigkeit in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische 
Eignung Auskunft gibt, 

d)  besondere Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische 
Leistungen oder außerschulische Qualifikationen, die über die 
fachspezifische Eignung Auskunft geben. 

In die Auswahlentscheidung ist neben dem Ergebnis der 
Hochschulzugangsberechtigung nach Satz 1 Nummer 1 mindestens ein 
schulnotenunabhängiges Kriterium einzubeziehen; im Studiengang Medizin ist 
zusätzlich mindestens ein weiteres schulnotenunabhängiges Kriterium zu 
berücksichtigen. Mindestens ein schulnotenunabhängiges Kriterium ist erheblich 
zu gewichten. In die Auswahlentscheidung fließt mindestens ein 
fachspezifischer Studieneignungstest nach Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und 
die Art einer abgeschlossenen Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf, die über die fachspezifische Eignung Auskunft gibt nach Satz 
1 Nummer 2 Buchstabe c, ein. 
(4) In der Quote nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Staatsvertrages 
sind Unterquoten zulässig. 
(5) In den Studiengängen Medizin und Zahnmedizin sind im Falle einer 
Berücksichtigung von Kriterien nach Absatz 2 Nummer 2 und Nummer 3 und 
Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c und d berufliche Vorerfahrung nach Absatz 2 
Nummer 2 und Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe c insgesamt höher zu gewichten 
als andere nach Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe d 
mögliche Vorerfahrungen. 
(6) Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren nach 
Artikel 10 Absatz 3 des Staatsvertrages kann begrenzt werden. In diesem Fall 
ist eine Vorauswahl nach in Absatz 3 genannten Kriterien oder nach dem Grad 
der Ortspräferenz zulässig. Im Falle einer Vorauswahl nach den in Absatz 3 
genannten Kriterien sind das Ergebnis der Hochschulzugangsberechtigung, das 
Ergebnis eines fachspezifischen Studieneignungstests und die Art einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung in die Vorauswahl einzubeziehen. Eine 
Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz darf nur für maximal 50 Prozent 
der in der Quote nach Artikel 10 Absatz 3 des Staatsvertrages zu vergebenden 
Studienplätze und nur zur Durchführung aufwändiger individualisierter 
Auswahlverfahren erfolgen. Besteht im Falle einer Vorauswahl nach den in 
Absatz 3 genannten Kriterien Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach 
dem Los. Besteht im Falle einer Vorauswahl nach dem Grad der Ortspräferenz 
Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den in Absatz 3 genannten 
Kriterien. Satz 3 gilt entsprechend. Besteht danach noch Ranggleichheit, 
entscheidet das Los. 
(7) Besteht in den Fällen des Artikels 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 des 
Staatvertrages Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewählt, wer dem 
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Personenkreis nach Artikel 8 Absatz 3 Satz 1 des Staatsvertrages angehört. 
Besteht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los. 
(8) Der Senat der jeweiligen Hochschule regelt das Nähere des 
Auswahlverfahrens durch Satzung, insbesondere 
1.  welcher fachspezifische Studieneignungstest nach Absatz 2 Satz 1 

Nummer 1 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a anzuwenden ist, 
2.  welche abgeschlossenen Berufsausbildungen oder Berufstätigkeiten in 

einem anerkannten Ausbildungsberuf nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c berücksichtigt werden; für die 
Berufstätigkeiten ist eine Mindestdauer festzulegen, 

3.  welche besonderen Vorbildungen, praktischen Tätigkeiten, 
außerschulischen Leistungen oder außerschulischen Qualifikationen in 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d 
berücksichtigt werden, 

4.  die Durchführung der Auswahlgespräche und anderer mündlicher Verfahren 
nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b, 

5.  die Auswahl und Gewichtung der jeweiligen Kriterien in Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2, 

6.  den Umfang von Unterquoten nach Absatz 4, 
7.  die Vorauswahl nach Absatz 6 einschließlich der Auswahl und Gewichtung 

der hierbei anzuwendenden Kriterien sowie der Hilfskriterien bei 
Ranggleichheit. 

 
2. Studiengangs-

einrichtung, 
Ordnungen, 
Akkreditierung 

 
 
 

§ 5 HSG4 Qualitätssicherung 
(1) Das Präsidium trägt die Gesamtverantwortung für die Qualität von Lehre, 
Forschung, Technologietransfer, wissenschaftlicher Weiterbildung, Gender 
Mainstreaming, Entscheidungs- und Verwaltungsprozessen sowie der 
Organisationsstruktur der Hochschule (§ 18 Absatz 2 Satz 5) und betreibt ein 
systematisches Qualitätsmanagement für die gesamte Hochschule. Die Qualität 
der Studienangebote sichert das Präsidium durch Akkreditierung und 
Studierendenfeedback; es gewährleistet eine regelmäßige Bewertung von 
Lehre, Forschung, wissenschaftlicher Weiterbildung sowie Technologietransfer 
durch interne und externe Evaluation. 
(2) Die Hochschulen lassen Bachelor- und Masterstudiengänge in der Regel vor 
Erteilung der Genehmigung nach § 49 Absatz 6 durch eine vom 
Akkreditierungsrat anerkannte Einrichtung akkreditieren 
(Programmakkreditierung). Dabei sind insbesondere die Anforderungen der §§ 
46 und 49 zu berücksichtigen. Die Programmakkreditierung kann nach 
Etablierung entsprechender Systeme durch andere Akkreditierungssysteme 
ergänzt oder ersetzt werden. Mit Zustimmung des Ministeriums können die 
Hochschulen eine Systemakkreditierung durch eine vom Akkreditierungsrat 
zertifizierte Agentur beantragen. Der Antrag ist über das Ministerium 
einzureichen. 
(3) Das Ministerium wird ermächtigt, Rechtsverordnungen nach Artikel 4 und 16 
Absatz 2 des Staatsvertrages über die Organisation eines gemeinsamen 
Akkreditierungssystems zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre an 
deutschen Hochschulen (Studienakkreditierungsstaatsvertrag) vom 20. Juni 
2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 470) zu erlassen und das Verhältnis zwischen 
Akkreditierung und Evaluierung, die zeitliche Abfolge sowie die Fristen durch 
Rechtsverordnung zu regeln. Weitere Einzelheiten zu den 
Qualitätssicherungsmaßnahmen regelt der Senat durch Satzung. Er regelt darin 
insbesondere Standards, Verfahren, Datenerhebung sowie die Beteiligung der 
Studierenden und bestimmt, welches Mitglied des Präsidiums für die 
Qualitätssicherung verantwortlich ist. 



Auswertung der Hochschulgesetze zum Thema 
Mehrsprachigkeit in Studiengängen 
Stand: 11.12.2023 

 

16 

 

§ 49 HSG Studiengänge 
(1) Ein Studiengang ist ein durch Prüfungsordnung geregeltes, auf einen 
Hochschulabschluss, ein Staatsexamen oder ein kirchliches Examen 
ausgerichtetes Studium. Sind aufgrund der Prüfungsordnung aus einer 
größeren Zahl zulässiger Fächer für das Studium Fächer auszuwählen, so ist 
jedes dieser Fächer ein Teilstudiengang. Für Teilstudiengänge gelten die 
Bestimmungen über Studiengänge entsprechend. Die Hochschulen können 
duale Studiengänge einrichten, in denen eine berufspraktische Ausbildung oder 
Tätigkeit systematisch mit dem Studium verbunden wird und beide Lernorte 
strukturell verzahnt sowie inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt 
sind. Die Hochschulen können mit Genehmigung des zuständigen Ministeriums 
Modellversuche zu einem Vorbereitungssemester in geeigneten Studiengängen 
durchführen. Die Modellversuche sind zu evaluieren. Das Nähere zur 
Ausgestaltung des Vorbereitungssemesters, insbesondere zur Zulassung, zur 
Prüfung, zum Übergang zu einem regulären Bachelorstudium und zur 
Anerkennung im Vorbereitungssemester erbrachter Leistungen bei Aufnahme 
eines regulären Bachelorstudiums, regeln die Hochschulen in ihren Ordnungen. 
(2) Die Hochschule definiert in der Prüfungsordnung die mit dem Studiengang 
zu erreichende Qualifikation. Die Qualifikation muss die Befähigung für eine 
berufliche Tätigkeit oder einen beruflichen Vorbereitungsdienst umfassen und 
sich an den von der Kultusministerkonferenz beschlossenen 
Qualifikationsrahmen für Hochschulen orientieren. 
(3) Studiengänge sind in lernergebnisorientierte Module zu gliedern. Für 
erfolgreich abgeschlossene Module sowie für Bachelor- und Masterarbeiten 
werden Leistungspunkte nach einem europäischen Leistungspunktesystem 
gewährt. Die Vergabe von Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine Prüfung, 
sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus. Soll eine 
Prüfung abgenommen werden, sieht die Prüfungsordnung in der Regel nur eine 
Prüfung je Modul vor. Modulkataloge sind in geeigneter Form zu veröffentlichen. 
(4) Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher 
Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und 
stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher und erfüllen die 
Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 2. Masterstudiengänge setzen einen 
ersten Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 
Berufsakademie voraus. Hochschulabschlüsse, die an einer anderen 
inländischen oder anerkannten ausländischen Hochschule erworben wurden, 
werden anerkannt, wenn die Hochschule keine wesentlichen Unterschiede zu 
den von ihr verliehenen Abschlüssen nachweist. Bei der Einrichtung eines 
Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiterbildend ist. 
Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, 
fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge ausgestaltet. 
Weiterbildende Masterstudiengänge stellen gleichwertige Anforderungen und 
führen zu dem gleichen Qualifikationsniveau und denselben Berechtigungen wie 
konsekutive Masterstudiengänge. Für weiterbildende Masterstudiengänge 
gelten die §§ 58 und 59. 
(5) Zur Qualitätssicherung können für den Zugang zu Masterstudiengängen 
weitere Voraussetzungen in der Prüfungsordnung bestimmt werden. Soweit für 
die Fächer Musik und Kunst zusätzlich eine besondere Eignung oder besondere 
Kenntnisse oder Fähigkeiten erfordern, kann die Hochschule durch Satzung des 
Fachbereichs, die von dem Präsidium zu genehmigen ist, eine Eignungsprüfung 
oder besondere Zugangsvoraussetzungen vorsehen und die Zulassung zu der 
Eignungsprüfung und deren Durchführung regeln. In Masterstudiengängen, die 
in enger Kooperation mit ausländischen Hochschulen durchgeführt werden, 
sowie in internationalen Studiengängen, insbesondere in englischsprachigen 
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Masterstudiengängen, die besonders auf ausländische Studierende 
ausgerichtet sind, können die Hochschulen durch Satzung des Fachbereichs, 
die von dem Präsidium zu genehmigen ist, eine besondere Eignungsprüfung 
vornehmen. Studierenden, die einen Bachelorabschluss an einer 
Fachhochschule erworben haben, ist im Rahmen der Voraussetzungen nach 
Satz 1 der Zugang zu Masterstudiengängen an einer Universität zu 
ermöglichen. 
(6) Der Zugang zu einem Masterstudium kann befristet für zwei Semester, im 
Fall eines zweisemestrigen Masterstudiums für ein Semester, auch dann 
gewährt werden, wenn der erste Hochschulabschluss wegen des Fehlens 
einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorliegt, aber aufgrund des bisherigen 
Studienverlaufs und der bisher erbrachten Prüfungsleistungen zu erwarten ist, 
dass der Abschluss rechtzeitig bis zum Ende der Frist zu erwarten ist. Wird für 
den ersten Hochschulabschluss eine Mindestnote gefordert, ist die aus den 
bisher erbrachten Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote maßgeblich. 
Die vorläufige Einschreibung erlischt, wenn der erfolgreiche erste 
Hochschulabschluss nicht fristgemäß nachgewiesen wurde. 
(7) Die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen bedarf der 
Zustimmung des Ministeriums. Die Einrichtung oder Änderung setzt in der Regel 
eine Akkreditierung voraus. Die Hochschule holt vor Einleitung der 
Akkreditierung die Zustimmung des Ministeriums ein, das sich bei 
lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen zuvor mit dem für 
Bildung zuständigen Ministerium ins Benehmen setzt. Dabei berücksichtigt das 
Ministerium die Stellungnahme des Hochschulrats. Die sich aus der 
Akkreditierung ergebenden Auflagen sind umzusetzen. Die Zustimmung kann 
befristet erteilt werden. Wird ein Studiengang aufgehoben, ist den 
eingeschriebenen Studierenden der Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit 
zu ermöglichen. 
(8) Das Ministerium kann von einer Hochschule verlangen, einen Studiengang 
nach Absatz 1 einzurichten, aufzuheben oder zu ändern. Es gibt die 
entsprechende Erklärung gegenüber dem Präsidium der Hochschule ab und 
kann eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer die notwendigen 
Beschlüsse zu fassen sind. Das Verlangen ist zu begründen. Kommt die 
Hochschule dem Verlangen nicht rechtzeitig nach, kann das Ministerium die 
notwendigen Anordnungen anstelle der Hochschule treffen. Die Hochschule ist 
vorher zu hören. 
(9) Ein Studiengang kann auch von mehreren staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen oder von einer oder mehreren staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen und einer oder mehreren anerkannten 
ausländischen Hochschulen gemeinsam durchgeführt werden. Voraussetzung 
ist, dass die Anteile jeder Hochschule am Lehrangebot jeweils in der Regel 
mindestens 25 Prozent betragen und die Hochschulen sich in einer vor der 
Akkreditierung abzuschließenden Kooperationsvereinbarung über Gegenstand, 
Ausbildungsziel, Grundsätze der Finanzierung, Organisation, die von den 
Hochschulen zu leistenden Beiträge, die Durchführung von 
Akkreditierungsverfahren, die gegenseitige Anerkennung von Prüfungen, die 
Zulassung in zulassungsbeschränkten Studiengängen, die Einschreibung, den 
zu verleihenden Hochschulgrad sowie die Beteiligung an Einnahmen 
verständigen. Beteiligt sich eine Hochschule an einem Studiengang mit einem 
Lehranteil in einem geringeren als dem in Satz 2 genannten Umfang, kooperiert 
sie mit einer oder mehreren Hochschulen nach Satz 1. Über die Einzelheiten 
der Kooperation schließen die Hochschulen eine Kooperationsvereinbarung. 
Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung, bei welcher Art von Leistungen 
im Bereich der Kooperationen nach Satz 2 und 4 die Hochschulen 
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ausschließlich mit Hochschulen in staatlicher Trägerschaft kooperieren dürfen. 
Die nach der Rechtsverordnung zu erbringenden Tätigkeiten dürfen nur bei dem 
jeweiligen Kooperationspartner oder den jeweiligen Kooperationspartnern 
nachgefragt werden. Die Einzeleinheiten regeln die Hochschulen und ihre 
öffentlich-rechtlichen Kooperationspartner durch öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung. 
 
§ 50 HSG Regelstudienzeit 
(1) Die Studienzeit, in der ein Abschluss erworben werden kann, der zu einer 
beruflichen Tätigkeit oder zu einem beruflichen Vorbereitungsdienst befähigt, ist 
die Regelstudienzeit. Die Regelstudienzeit schließt Zeiten einer in den 
Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit, praktische 
Studiensemester und Prüfungszeiten ein. Die Regelstudienzeit ist maßgebend 
für die Gestaltung der Studiengänge durch die Hochschule, für die 
Sicherstellung des Lehrangebots, für die Gestaltung des Prüfungsverfahrens 
sowie für die Ermittlung und Festsetzung der Ausbildungskapazitäten und die 
Ermittlung der Studierendenzahlen bei der Hochschulplanung. 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt in Studiengängen, 
1.  die zu einem Bachelorgrad führen, mindestens drei und höchstens vier 

Jahre, 
2.  die zu einem Mastergrad führen, mindestens ein und höchstens zwei Jahre, 
3.  bei gestuften Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss und einem 

Masterabschluss führen, insgesamt fünf Jahre; In den künstlerischen 
Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen kann mit Zustimmung des 
Ministeriums eine Regelstudienzeit von sechs Jahren zugelassen werden. 

In den auslaufenden Studiengängen, die zu einem Diplom oder Magistergrad 
führen sowie in den Studiengängen, die mit dem Staatsexamen oder 
kirchlichem Examen abschließen, beträgt die Regelstudienzeit 
1.  an Universitäten höchstens neun Semester, 
2.  an Kunsthochschulen sowie an Fachhochschulen höchstens acht 

Semester. 
Mit Zustimmung des Ministeriums dürfen in besonders begründeten Fällen 
darüber hinausgehende Regelstudienzeiten festgesetzt werden; dies gilt auch 
für Studiengänge, die in besonderen Studienformen, zum Beispiel in Teilzeit, 
durchgeführt werden. 
 
§ 52 HSG Prüfungsordnungen 
(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen abgelegt, die 
als Satzungen der Fachbereiche erlassen und vom Präsidium genehmigt 
werden, sofern nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. Der 
Senat kann für alle Studiengänge der Hochschule in einer Satzung nach 
Anhörung der Fachbereiche fachübergreifende Bestimmungen für die 
Prüfungen und das Prüfungsverfahren (Prüfungsverfahrensordnung) erlassen, 
soweit einheitliche Studien- und Prüfungsbestimmungen unerlässlich sind. 
(2) In den Prüfungsordnungen sind die Prüfungsanforderungen und das 
Prüfungsverfahren zu regeln. Insbesondere müssen die Prüfungsordnungen 
bestimmen, 
1.  welche Regelstudienzeit gilt, 
2.  wie sich das Studienvolumen in Semesterwochenstunden und 

Leistungspunkten bemisst, 
3.  wie der Abschlussgrad zu bezeichnen ist, 
4.  welche Qualifikation mit dem Studiengang erreicht wird (§ 49 Absatz 2) 
5.  welche Module der Studiengang umfasst, 
6.  welche Arten von Prüfungsleistungen zu erbringen sind, 
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7.  (gestrichen), 
8.  innerhalb welcher Zeit die Bachelor- und die Masterarbeit oder sonstige 

schriftliche Abschlussarbeiten anzufertigen sind und welche Rechtsfolgen 
bei Fristüberschreitung eintreten, 

9.  wie oft und innerhalb welcher Zeit Prüfungsleistungen wiederholt werden 
dürfen, 

10.  nach welchen Grundsätzen die Prüfungsleistungen zu bewerten sind und 
wie das Gesamtprüfungsergebnis zu ermitteln ist, 

11.  wie sich die Prüfungsausschüsse zusammensetzen, 
12.  innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen zu bewerten sind, 
13.  in welcher Sprache die Prüfungen abgelegt werden, wenn die 

Prüfungssprache nicht Deutsch ist, 
14.  nach welchen Grundsätzen geeignete Nachteilsausgleiche für Studierende 

in besonderen Lebenslagen, insbesondere Studierende mit Behinderungen 
einschließlich psychischer oder chronischer Erkrankung, im Mutterschutz, 
mit Kindern oder mit pflegebedürftigen Angehörigen, zu gewähren sind. 

(3) Die Prüfungsordnung kann regeln, welchen zeitlichen Gesamtumfang das 
Prüfungsverfahren hat und welche Rechtsfolgen bei Fristüberschreitung 
eintreten. Sie kann auch bestimmen, dass eine erstmals nicht bestandene 
Prüfung als nicht unternommen gilt, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit 
und zu dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt abgelegt wurde 
(Freiversuch). In Diplomstudiengänge, in denen eine Abschlussprüfung 
vorgesehen ist, soll ein Freiversuch zugelassen werden; eine im Rahmen des 
Freiversuchs bestandene Abschlussprüfung kann zur Notenverbesserung 
einmal wiederholt werden. Die Prüfungsordnung kann ferner Regelungen 
treffen, nach denen eine Prüfung als endgültig nicht bestanden gilt, wenn die 
oder der Studierende die Regelstudienzeit um mindestens 50 % überschritten 
hat, ein Studienfortschritt nicht mehr feststellbar ist und trotz einer 
Studienberatung nicht mit einem Abschluss innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums zu rechnen ist. An Kommissionen, die eine diesbezügliche 
Entscheidung zu treffen haben, ist eine von der Fachschaftsvertretung der 
Studierenden zu benennende Vertreterin oder ein zu benennender Vertreter der 
Studierenden zu beteiligen. 
(4) War die oder der Studierende 
1.  wegen der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 14 Jahren oder eines 

pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen, 
2.  wegen Behinderung oder längerer schwerer Krankheit, 
3.  wegen Schwangerschaft, 
4.  wegen Auslandsstudiums, 
5.  wegen Mitgliedschaft in Gremien der Hochschule oder in satzungsmäßigen 

Organen der Studierendenschaft oder des Studentenwerkes, 
6.  wegen des Erwerbs von Fremdsprachenkenntnissen während des 

Studiums zum Nachweis der Studienqualifikation, 
7.  wegen der Zurückstellung von der Teilnahme an Lehrveranstaltungen aus 

kapazitären Gründen oder 
8.  aus anderen wichtigen, in der eigenen Person liegenden Gründen, die die 

Einhaltung der vorgegebenen Studienzeit als außergewöhnliche Härte 
erscheinen lassen, 

nachweislich gehindert, die Prüfung innerhalb der in Absatz 3 Satz 2 bis 4 
vorgegebenen Zeiträume abzulegen, gilt die in der Prüfungsordnung nach 
Absatz 3 Satz 2 und 3 getroffene Regelung auch dann, wenn die Prüfung in 
angemessener Frist nach Ablauf der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, oder 
es werden entsprechende Zeiten gemäß Absatz 3 Satz 4 nicht auf das 
Überschreiten der Regelstudienzeit angerechnet. 
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(5) Wird die Zulassung zur Prüfung davon abhängig gemacht, dass 
Prüfungsvorleistungen erbracht werden, sind diese in der Prüfungsordnung zu 
regeln. Hochschulprüfungen können abgelegt werden, sobald diese Leistungen 
nachgewiesen sind. Die Prüfungsordnungen legen die Fristen für die Meldung 
zur Prüfung fest. 
(6) Die Prüfungsordnung kann vorsehen, dass Einzelunterricht im Fach Musik 
nur in dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen Umfang erteilt wird. 
(7) Eine Prüfungsordnung darf nur erlassen und genehmigt werden, wenn sie 
1.  nicht gegen eine Vorschrift des Studienakkreditierungsstaatsvertrages vom 

20. Juni 2017 in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz vom 13. Oktober 
2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 470), sowie der 
Studienakkreditierungsverordnung SH vom 16. April 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 148), geändert durch Verordnung vom 19. September 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 651), oder gegen eine andere Rechtsvorschrift verstößt und 

2.  einer Empfehlung oder einer Vereinbarung entspricht, die die Länder 
geschlossen haben, um die Gleichwertigkeit einander entsprechender 
Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse und die 
Möglichkeit des Hochschulwechsels zu gewährleisten. 

(8) Für staatliche Prüfungen gelten die Vorschriften über die Zwischenprüfung (§ 
51 Absatz 1 Satz 2, zweiter Halbsatz) und die Prüfungsfristen (Absatz 5 Satz 3) 
entsprechend. Für den Erlass von Prüfungsordnungen für staatliche Prüfungen 
gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend, sofern nicht durch Rechtsvorschrift 
etwas anderes bestimmt ist. Bei Studiengängen, die mit einer staatlichen 
Prüfung abgeschlossen werden, erlässt das fachlich zuständige Ministerium die 
Prüfungsordnungen nach Anhörung der Hochschulen durch Verordnung. 
(9) Für Studiengänge, die mit einem Staatsexamen oder einer kirchlichen 
Prüfung abschließen, erlässt der Fachbereich eine Studienordnung durch 
Satzung; für andere Studiengänge können die Fachbereiche Studienordnungen 
erlassen. In der Studienordnung sind auf der Grundlage der Prüfungsordnung 
das Studienziel, der Inhalt und der zweckmäßige Aufbau des Studiums 
einschließlich einer in den Studiengang eingeordneten praktischen Tätigkeit zu 
regeln. Es sind Gegenstand, Art und Umfang der Lehrveranstaltungen und 
Studienleistungen, die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums 
erforderlich sind, zu bezeichnen. Studienordnungen bedürfen nicht der 
Zustimmung des Hochschulrats. Der Fachbereich kann einen Studienplan 
erstellen. 
(10) Der Fachbereich kann die Teilnahme an den zum erforderlichen 
Lehrangebot gehörenden Lehrveranstaltungen beschränken, wenn 
1.  die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit einer 

Lehrveranstaltung übersteigt, 
2.  dies trotz einer erschöpfenden Nutzung der Ausbildungskapazitäten zur 

ordnungsgemäßen Durchführung des Studiums erforderlich ist und 
3.  den Studierenden die Teilnahme an einer entsprechenden 

Lehrveranstaltung in demselben Semester oder bei Vorliegen zwingender 
Gründe im darauf folgenden Semester ermöglicht wird. 

Die Auswahlkriterien werden in der Studienordnung bestimmt. 
(11) Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen 
darf als Teilnahmevoraussetzung für Prüfungsleistungen nicht geregelt werden, 
es sei denn, bei der Lehrveranstaltung handelt es sich um eine Exkursion, einen 
Sprachkurs, ein Praktikum, eine praktische Übung oder eine vergleichbare 
Lehrveranstaltung. 
(12) Die Prüfungsordnungen der Hochschulen müssen vorschreiben, wie viele 
Prüfungen Studierende pro Tag höchstens absolvieren sollen. 
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§ 47 HSG5 Hochschuljahr 
(1) Die Hochschulen legen die Einteilung des Hochschuljahres, die 
Vorlesungszeiten, vorlesungsfreien Zeiten und die Prüfungszeiträume selbst 
fest. Die Hochschulen können eine Einteilung in Trimester oder, angepasst an 
den internationalen Hochschulkalender, in Herbst- und Frühjahrssemester 
vorsehen. 
(2) Die nach Absatz 1 festgesetzten Termine sind rechtzeitig in geeigneter Form 
bekannt zu geben und dem Ministerium anzuzeigen. 
(3) Für ein Wintersemester und das darauffolgende Sommersemester sind 
insgesamt mindestens 31 Vorlesungswochen festzulegen. Prüfungszeiträume 
dürfen sich in der Regel um höchstens zwei Wochen je Semester mit den 
Vorlesungszeiten überschneiden. In begründeten Ausnahmefällen, 
insbesondere bei einem frühen Beginn der Schulsommerferien, ist mit 
Zustimmung des Ministeriums eine Überschneidung von drei Wochen zulässig. 
(4) Das Ministerium kann Näheres durch Rechtsverordnung regeln, 
insbesondere zu den Semesterzeiten, zur Berechnung der Vorlesungswochen, 
zur Gewährleistung eines Hochschulwechsels und der Teilnahme an Verfahren 
der Stiftung für Hochschulzulassung zur Vergabe von Studienplätzen sowie zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
 
§ 49 HSG Studiengänge 
(1) Ein Studiengang ist ein durch Prüfungsordnung geregeltes, auf einen 
Hochschulabschluss, ein Staatsexamen oder ein kirchliches Examen 
ausgerichtetes Studium. Sind aufgrund der Prüfungsordnung aus einer 
größeren Zahl zulässiger Fächer für das Studium Fächer auszuwählen, so ist 
jedes dieser Fächer ein Teilstudiengang. Für Teilstudiengänge gelten die 
Bestimmungen über Studiengänge entsprechend. Die Hochschulen können 
duale Studiengänge einrichten, in denen eine berufspraktische Ausbildung oder 
Tätigkeit systematisch mit dem Studium verbunden wird und beide Lernorte 
strukturell verzahnt sowie inhaltlich und organisatorisch aufeinander abgestimmt 
sind. Die Hochschulen können mit Genehmigung des zuständigen Ministeriums 
Modellversuche zu einem Vorbereitungssemester in geeigneten Studiengängen 
durchführen. Die Modellversuche sind zu evaluieren. Das Nähere zur 
Ausgestaltung des Vorbereitungssemesters, insbesondere zur Zulassung, zur 
Prüfung, zum Übergang zu einem regulären Bachelorstudium und zur 
Anerkennung im Vorbereitungssemester erbrachter Leistungen bei Aufnahme 
eines regulären Bachelorstudiums, regeln die Hochschulen in ihren Ordnungen. 
(2) Die Hochschule definiert in der Prüfungsordnung die mit dem Studiengang 
zu erreichende Qualifikation. Die Qualifikation muss die Befähigung für eine 
berufliche Tätigkeit oder einen beruflichen Vorbereitungsdienst umfassen und 
sich an den von der Kultusministerkonferenz beschlossenen 
Qualifikationsrahmen für Hochschulen orientieren. 
(3) Studiengänge sind in lernergebnisorientierte Module zu gliedern. Für 
erfolgreich abgeschlossene Module sowie für Bachelor- und Masterarbeiten 
werden Leistungspunkte nach einem europäischen Leistungspunktesystem 
gewährt. Die Vergabe von Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine Prüfung, 
sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus. Soll eine 
Prüfung abgenommen werden, sieht die Prüfungsordnung in der Regel nur eine 
Prüfung je Modul vor. Modulkataloge sind in geeigneter Form zu veröffentlichen. 
(4) Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher 
Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und 
stellen eine breite wissenschaftliche Qualifizierung sicher und erfüllen die 
Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 2. Masterstudiengänge setzen einen 
ersten Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 
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Berufsakademie voraus. Hochschulabschlüsse, die an einer anderen 
inländischen oder anerkannten ausländischen Hochschule erworben wurden, 
werden anerkannt, wenn die Hochschule keine wesentlichen Unterschiede zu 
den von ihr verliehenen Abschlüssen nachweist. Bei der Einrichtung eines 
Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder weiterbildend ist. 
Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, 
fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge ausgestaltet. 
Weiterbildende Masterstudiengänge stellen gleichwertige Anforderungen und 
führen zu dem gleichen Qualifikationsniveau und denselben Berechtigungen wie 
konsekutive Masterstudiengänge. Für weiterbildende Masterstudiengänge 
gelten die §§ 58 und 59. 
(5) Zur Qualitätssicherung können für den Zugang zu Masterstudiengängen 
weitere Voraussetzungen in der Prüfungsordnung bestimmt werden. Soweit für 
die Fächer Musik und Kunst zusätzlich eine besondere Eignung oder besondere 
Kenntnisse oder Fähigkeiten erfordern, kann die Hochschule durch Satzung des 
Fachbereichs, die von dem Präsidium zu genehmigen ist, eine Eignungsprüfung 
oder besondere Zugangsvoraussetzungen vorsehen und die Zulassung zu der 
Eignungsprüfung und deren Durchführung regeln. In Masterstudiengängen, die 
in enger Kooperation mit ausländischen Hochschulen durchgeführt werden, 
sowie in internationalen Studiengängen, insbesondere in englischsprachigen 
Masterstudiengängen, die besonders auf ausländische Studierende 
ausgerichtet sind, können die Hochschulen durch Satzung des Fachbereichs, 
die von dem Präsidium zu genehmigen ist, eine besondere Eignungsprüfung 
vornehmen. Studierenden, die einen Bachelorabschluss an einer 
Fachhochschule erworben haben, ist im Rahmen der Voraussetzungen nach 
Satz 1 der Zugang zu Masterstudiengängen an einer Universität zu 
ermöglichen. 
(6) Der Zugang zu einem Masterstudium kann befristet für zwei Semester, im 
Fall eines zweisemestrigen Masterstudiums für ein Semester, auch dann 
gewährt werden, wenn der erste Hochschulabschluss wegen des Fehlens 
einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorliegt, aber aufgrund des bisherigen 
Studienverlaufs und der bisher erbrachten Prüfungsleistungen zu erwarten ist, 
dass der Abschluss rechtzeitig bis zum Ende der Frist zu erwarten ist. Wird für 
den ersten Hochschulabschluss eine Mindestnote gefordert, ist die aus den 
bisher erbrachten Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote maßgeblich. 
Die vorläufige Einschreibung erlischt, wenn der erfolgreiche erste 
Hochschulabschluss nicht fristgemäß nachgewiesen wurde. 
(7) Die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen bedarf der 
Zustimmung des Ministeriums. Die Einrichtung oder Änderung setzt in der Regel 
eine Akkreditierung voraus. Die Hochschule holt vor Einleitung der 
Akkreditierung die Zustimmung des Ministeriums ein, das sich bei 
lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen zuvor mit dem für 
Bildung zuständigen Ministerium ins Benehmen setzt. Dabei berücksichtigt das 
Ministerium die Stellungnahme des Hochschulrats. Die sich aus der 
Akkreditierung ergebenden Auflagen sind umzusetzen. Die Zustimmung kann 
befristet erteilt werden. Wird ein Studiengang aufgehoben, ist den 
eingeschriebenen Studierenden der Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit 
zu ermöglichen. 
(8) Das Ministerium kann von einer Hochschule verlangen, einen Studiengang 
nach Absatz 1 einzurichten, aufzuheben oder zu ändern. Es gibt die 
entsprechende Erklärung gegenüber dem Präsidium der Hochschule ab und 
kann eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer die notwendigen 
Beschlüsse zu fassen sind. Das Verlangen ist zu begründen. Kommt die 
Hochschule dem Verlangen nicht rechtzeitig nach, kann das Ministerium die 
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notwendigen Anordnungen anstelle der Hochschule treffen. Die Hochschule ist 
vorher zu hören. 
(9) Ein Studiengang kann auch von mehreren staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen oder von einer oder mehreren staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschulen und einer oder mehreren anerkannten 
ausländischen Hochschulen gemeinsam durchgeführt werden. Voraussetzung 
ist, dass die Anteile jeder Hochschule am Lehrangebot jeweils in der Regel 
mindestens 25 Prozent betragen und die Hochschulen sich in einer vor der 
Akkreditierung abzuschließenden Kooperationsvereinbarung über Gegenstand, 
Ausbildungsziel, Grundsätze der Finanzierung, Organisation, die von den 
Hochschulen zu leistenden Beiträge, die Durchführung von 
Akkreditierungsverfahren, die gegenseitige Anerkennung von Prüfungen, die 
Zulassung in zulassungsbeschränkten Studiengängen, die Einschreibung, den 
zu verleihenden Hochschulgrad sowie die Beteiligung an Einnahmen 
verständigen. Beteiligt sich eine Hochschule an einem Studiengang mit einem 
Lehranteil in einem geringeren als dem in Satz 2 genannten Umfang, kooperiert 
sie mit einer oder mehreren Hochschulen nach Satz 1. Über die Einzelheiten 
der Kooperation schließen die Hochschulen eine Kooperationsvereinbarung. 
Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung, bei welcher Art von Leistungen 
im Bereich der Kooperationen nach Satz 2 und 4 die Hochschulen 
ausschließlich mit Hochschulen in staatlicher Trägerschaft kooperieren dürfen. 
Die nach der Rechtsverordnung zu erbringenden Tätigkeiten dürfen nur bei dem 
jeweiligen Kooperationspartner oder den jeweiligen Kooperationspartnern 
nachgefragt werden. Die Einzeleinheiten regeln die Hochschulen und ihre 
öffentlich-rechtlichen Kooperationspartner durch öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung. 
 
§ 50 HSG Regelstudienzeit 
(1) Die Studienzeit, in der ein Abschluss erworben werden kann, der zu einer 
beruflichen Tätigkeit oder zu einem beruflichen Vorbereitungsdienst befähigt, ist 
die Regelstudienzeit. Die Regelstudienzeit schließt Zeiten einer in den 
Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit, praktische 
Studiensemester und Prüfungszeiten ein. Die Regelstudienzeit ist maßgebend 
für die Gestaltung der Studiengänge durch die Hochschule, für die 
Sicherstellung des Lehrangebots, für die Gestaltung des Prüfungsverfahrens 
sowie für die Ermittlung und Festsetzung der Ausbildungskapazitäten und die 
Ermittlung der Studierendenzahlen bei der Hochschulplanung. 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt in Studiengängen, 
1.  die zu einem Bachelorgrad führen, mindestens drei und höchstens vier 

Jahre, 
2.  die zu einem Mastergrad führen, mindestens ein und höchstens zwei Jahre, 
3.  bei gestuften Studiengängen, die zu einem Bachelorabschluss und einem 

Masterabschluss führen, insgesamt fünf Jahre; In den künstlerischen 
Kernfächern an Kunst- und Musikhochschulen kann mit Zustimmung des 
Ministeriums eine Regelstudienzeit von sechs Jahren zugelassen werden. 

In den auslaufenden Studiengängen, die zu einem Diplom oder Magistergrad 
führen sowie in den Studiengängen, die mit dem Staatsexamen oder 
kirchlichem Examen abschließen, beträgt die Regelstudienzeit 
1.  an Universitäten höchstens neun Semester, 
2.  an Kunsthochschulen sowie an Fachhochschulen höchstens acht 

Semester. 
Mit Zustimmung des Ministeriums dürfen in besonders begründeten Fällen 
darüber hinausgehende Regelstudienzeiten festgesetzt werden; dies gilt auch 
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für Studiengänge, die in besonderen Studienformen, zum Beispiel in Teilzeit, 
durchgeführt werden. 
 
§ 51 HSG Prüfungen und Anrechnung außerhalb der Hochschule 
erworbener Kenntnisse und Fähigkeiten 
(1) Das Hochschulstudium wird durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche 
oder kirchliche Prüfung oder durch eine Kombination von staatlicher Prüfung 
und Hochschulprüfung abgeschlossen, die studienbegleitend auf der Basis 
eines Leistungspunktesystems abgelegt wird. Noch bestehende 
Diplomstudiengänge sowie Studiengänge mit Staatsexamen können 
abweichend von Satz 1 und von § 49 Absatz 3 eine Abschlussprüfung vorsehen; 
in diesen Studiengängen findet eine Zwischenprüfung statt. 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen, die an inländischen oder anerkannten 
ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, wenn die 
Hochschule keine wesentlichen Unterschiede zu den Leistungen, die sie 
ersetzen sollen, nachweist. Dabei sind die von der Kultusministerkonferenz und 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzabkommen sowie 
Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen 
anzuwenden. Außerhalb von Hochschulen erworbene Kompetenzen und 
Fähigkeiten sind auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn ihre 
Gleichwertigkeit mit den Kompetenzen und Fähigkeiten nachgewiesen ist, die 
im Studium zu erwerben sind und ersetzt werden sollen; insgesamt bis zu 50 % 
der für den Studiengang erforderlichen Leistungspunkte können angerechnet 
werden. Die Hochschulen regeln in der Prüfungsordnung, unter welchen 
Voraussetzungen Kenntnisse und Fähigkeiten, die außerhalb von Hochschulen 
erworben wurden, ohne Einstufungsprüfung angerechnet werden. In Einzelfällen 
ist eine Einstufungsprüfung zulässig. 
(3) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 
(4) Abschlussarbeiten, insbesondere die Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit, 
sind von zwei Prüfungsberechtigten zu bewerten. Sonstige schriftliche 
Prüfungsleistungen können von zwei Prüfungsberechtigten bewertet werden; 
auf eine Zweitbewertung darf nicht verzichtet werden, wenn es sich um eine 
Wiederholungsprüfung handelt. Mündliche Prüfungen sind in der Regel von 
mehreren Prüfungsberechtigten oder von einer oder einem 
Prüfungsberechtigten sowie einer sachkundigen Beisitzerin oder einem 
sachkundigen Beisitzer abzunehmen; Satz 2, zweiter Halbsatz gilt 
entsprechend. 
(5) Bei mündlichen Hochschulprüfungen sind Studierende, die sich der gleichen 
Prüfung zu einem späteren Zeitpunkt unterziehen wollen, als Zuhörerinnen und 
Zuhörer zugelassen, sofern die Kandidatin oder der Kandidat bei der Meldung 
zur Prüfung nicht widerspricht oder sich die Öffentlichkeit nicht wegen der 
besonderen Eigenart des Prüfungsfachs verbietet. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 
(6) Die Hochschule kann Prüfungen in elektronischer Form oder mittels 
elektronischer Kommunikation (elektronische Prüfung) durchführen. Die 
Hochschule ist berechtigt, die hierzu erforderlichen personenbezogenen Daten 
der Studierenden zu verarbeiten. Die Hochschulen regeln das Nähere, 
insbesondere zur Gewährleistung des Datenschutzes, zur Sicherstellung der 
persönlichen Leistungserbringung durch die zu Prüfenden und ihrer eindeutigen 
Authentifizierung, zur Verhinderung von Täuschungshandlungen sowie zum 
Umgang mit technischen Problemen durch Satzung, die der Genehmigung des 
Präsidiums bedarf. 
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52 HSG Prüfungsordnungen 
(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen abgelegt, die 
als Satzungen der Fachbereiche erlassen und vom Präsidium genehmigt 
werden, sofern nicht durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist. Der 
Senat kann für alle Studiengänge der Hochschule in einer Satzung nach 
Anhörung der Fachbereiche fachübergreifende Bestimmungen für die 
Prüfungen und das Prüfungsverfahren (Prüfungsverfahrensordnung) erlassen, 
soweit einheitliche Studien- und Prüfungsbestimmungen unerlässlich sind. 
(2) In den Prüfungsordnungen sind die Prüfungsanforderungen und das 
Prüfungsverfahren zu regeln. Insbesondere müssen die Prüfungsordnungen 
bestimmen, 
1.  welche Regelstudienzeit gilt, 
2.  wie sich das Studienvolumen in Semesterwochenstunden und 

Leistungspunkten bemisst, 
3.  wie der Abschlussgrad zu bezeichnen ist, 
4.  welche Qualifikation mit dem Studiengang erreicht wird (§ 49 Absatz 2) 
5.  welche Module der Studiengang umfasst, 
6.  welche Arten von Prüfungsleistungen zu erbringen sind, 
7.  (gestrichen), 
8.  innerhalb welcher Zeit die Bachelor- und die Masterarbeit oder sonstige 

schriftliche Abschlussarbeiten anzufertigen sind und welche Rechtsfolgen 
bei Fristüberschreitung eintreten, 

9.  wie oft und innerhalb welcher Zeit Prüfungsleistungen wiederholt werden 
dürfen, 

10.  nach welchen Grundsätzen die Prüfungsleistungen zu bewerten sind und 
wie das Gesamtprüfungsergebnis zu ermitteln ist, 

11.  wie sich die Prüfungsausschüsse zusammensetzen, 
12.  innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen zu bewerten sind, 
13.  in welcher Sprache die Prüfungen abgelegt werden, wenn die 

Prüfungssprache nicht Deutsch ist, 
14.  nach welchen Grundsätzen geeignete Nachteilsausgleiche für Studierende 

in besonderen Lebenslagen, insbesondere Studierende mit Behinderungen 
einschließlich psychischer oder chronischer Erkrankung, im Mutterschutz, 
mit Kindern oder mit pflegebedürftigen Angehörigen, zu gewähren sind. 

(3) Die Prüfungsordnung kann regeln, welchen zeitlichen Gesamtumfang das 
Prüfungsverfahren hat und welche Rechtsfolgen bei Fristüberschreitung 
eintreten. Sie kann auch bestimmen, dass eine erstmals nicht bestandene 
Prüfung als nicht unternommen gilt, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit 
und zu dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen Zeitpunkt abgelegt wurde 
(Freiversuch). In Diplomstudiengänge, in denen eine Abschlussprüfung 
vorgesehen ist, soll ein Freiversuch zugelassen werden; eine im Rahmen des 
Freiversuchs bestandene Abschlussprüfung kann zur Notenverbesserung 
einmal wiederholt werden. Die Prüfungsordnung kann ferner Regelungen 
treffen, nach denen eine Prüfung als endgültig nicht bestanden gilt, wenn die 
oder der Studierende die Regelstudienzeit um mindestens 50 % überschritten 
hat, ein Studienfortschritt nicht mehr feststellbar ist und trotz einer 
Studienberatung nicht mit einem Abschluss innerhalb eines angemessenen 
Zeitraums zu rechnen ist. An Kommissionen, die eine diesbezügliche 
Entscheidung zu treffen haben, ist eine von der Fachschaftsvertretung der 
Studierenden zu benennende Vertreterin oder ein zu benennender Vertreter der 
Studierenden zu beteiligen. 
(4) War die oder der Studierende 
1.  wegen der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 14 Jahren oder eines 

pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen, 
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2.  wegen Behinderung oder längerer schwerer Krankheit, 
3.  wegen Schwangerschaft, 
4.  wegen Auslandsstudiums, 
5.  wegen Mitgliedschaft in Gremien der Hochschule oder in satzungsmäßigen 

Organen der Studierendenschaft oder des Studentenwerkes, 
6.  wegen des Erwerbs von Fremdsprachenkenntnissen während des 

Studiums zum Nachweis der Studienqualifikation, 
7.  wegen der Zurückstellung von der Teilnahme an Lehrveranstaltungen aus 

kapazitären Gründen oder 
8.  aus anderen wichtigen, in der eigenen Person liegenden Gründen, die die 

Einhaltung der vorgegebenen Studienzeit als außergewöhnliche Härte 
erscheinen lassen, 

nachweislich gehindert, die Prüfung innerhalb der in Absatz 3 Satz 2 bis 4 
vorgegebenen Zeiträume abzulegen, gilt die in der Prüfungsordnung nach 
Absatz 3 Satz 2 und 3 getroffene Regelung auch dann, wenn die Prüfung in 
angemessener Frist nach Ablauf der Regelstudienzeit abgelegt worden ist, oder 
es werden entsprechende Zeiten gemäß Absatz 3 Satz 4 nicht auf das 
Überschreiten der Regelstudienzeit angerechnet. 
(5) Wird die Zulassung zur Prüfung davon abhängig gemacht, dass 
Prüfungsvorleistungen erbracht werden, sind diese in der Prüfungsordnung zu 
regeln. Hochschulprüfungen können abgelegt werden, sobald diese Leistungen 
nachgewiesen sind. Die Prüfungsordnungen legen die Fristen für die Meldung 
zur Prüfung fest. 
(6) Die Prüfungsordnung kann vorsehen, dass Einzelunterricht im Fach Musik 
nur in dem in der Prüfungsordnung vorgesehenen Umfang erteilt wird. 
(7) Eine Prüfungsordnung darf nur erlassen und genehmigt werden, wenn sie 
1.  nicht gegen eine Vorschrift des Studienakkreditierungsstaatsvertrages vom 

20. Juni 2017 in Verbindung mit dem Zustimmungsgesetz vom 13. Oktober 
2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 470), sowie der 
Studienakkreditierungsverordnung SH vom 16. April 2018 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 148), geändert durch Verordnung vom 19. September 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 651), oder gegen eine andere Rechtsvorschrift verstößt und 

2.  einer Empfehlung oder einer Vereinbarung entspricht, die die Länder 
geschlossen haben, um die Gleichwertigkeit einander entsprechender 
Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse und die 
Möglichkeit des Hochschulwechsels zu gewährleisten. 

(8) Für staatliche Prüfungen gelten die Vorschriften über die Zwischenprüfung (§ 
51 Absatz 1 Satz 2, zweiter Halbsatz) und die Prüfungsfristen (Absatz 5 Satz 3) 
entsprechend. Für den Erlass von Prüfungsordnungen für staatliche Prüfungen 
gelten die Absätze 2 bis 4 entsprechend, sofern nicht durch Rechtsvorschrift 
etwas anderes bestimmt ist. Bei Studiengängen, die mit einer staatlichen 
Prüfung abgeschlossen werden, erlässt das fachlich zuständige Ministerium die 
Prüfungsordnungen nach Anhörung der Hochschulen durch Verordnung. 
(9) Für Studiengänge, die mit einem Staatsexamen oder einer kirchlichen 
Prüfung abschließen, erlässt der Fachbereich eine Studienordnung durch 
Satzung; für andere Studiengänge können die Fachbereiche Studienordnungen 
erlassen. In der Studienordnung sind auf der Grundlage der Prüfungsordnung 
das Studienziel, der Inhalt und der zweckmäßige Aufbau des Studiums 
einschließlich einer in den Studiengang eingeordneten praktischen Tätigkeit zu 
regeln. Es sind Gegenstand, Art und Umfang der Lehrveranstaltungen und 
Studienleistungen, die für den erfolgreichen Abschluss des Studiums 
erforderlich sind, zu bezeichnen. Studienordnungen bedürfen nicht der 
Zustimmung des Hochschulrats. Der Fachbereich kann einen Studienplan 
erstellen. 
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(10) Der Fachbereich kann die Teilnahme an den zum erforderlichen 
Lehrangebot gehörenden Lehrveranstaltungen beschränken, wenn 
1.  die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Aufnahmefähigkeit einer 

Lehrveranstaltung übersteigt, 
2.  dies trotz einer erschöpfenden Nutzung der Ausbildungskapazitäten zur 

ordnungsgemäßen Durchführung des Studiums erforderlich ist und 
3.  den Studierenden die Teilnahme an einer entsprechenden 

Lehrveranstaltung in demselben Semester oder bei Vorliegen zwingender 
Gründe im darauf folgenden Semester ermöglicht wird. 

Die Auswahlkriterien werden in der Studienordnung bestimmt. 
(11) Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen 
darf als Teilnahmevoraussetzung für Prüfungsleistungen nicht geregelt werden, 
es sei denn, bei der Lehrveranstaltung handelt es sich um eine Exkursion, einen 
Sprachkurs, ein Praktikum, eine praktische Übung oder eine vergleichbare 
Lehrveranstaltung. 
(12) Die Prüfungsordnungen der Hochschulen müssen vorschreiben, wie viele 
Prüfungen Studierende pro Tag höchstens absolvieren sollen. 
 

Anmerkungen Zeile 1: 
 Immatrikulationsvoraussetzungen vollständig 
 Regelungen mit besonderem Bezug zu ausländischen 

Studierenden/Studierenden an ausländischen Hochschulen bzw. mit dem 
Fokus Sprache durch (nur hier eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) 
Unterstreichungen hervorgehoben 

 Regelungen zu Zulassungs-/Eignungsfeststellungsprüfungen durch (nur hier 
eingefügte, im Gesetzestext nicht enthaltene) doppelte Unterstreichungen 
hervorgehoben  


